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Rund 300 Hundehalter, Hundefreunde und Gegner der Hamburger Hundegesetzgebung waren
der Einladung von Hunde-Lobby, den Landesverbänden von FDP und Tierschutzpartei sowie des
bpt (Bundesverband praktizierender Tierärzte) am 18. August 2006 ins Grand Elysée Hotel
gefolgt, um sich aus erster Hand über den Stand der Verfassungsbeschwerde zu informieren.

In ihrer Eingangsrede machte Angela
Wierig, 1. Vorsitzende der Hunde-Lobby,
deutlich, dass der Initiative zur
Verfassungsbeschwerde der den
Hundehaltern so vertraute Rudelgedanke
zu Grunde liege.

Nicht ein einzelner müsse die gesamte
Last und das finanzielle Risiko tragen,
sondern die Solidargemeinschaft der
Hundehalter.

Dafür sammle die Hunde-Lobby
zusammen mit ihren Partnern Spenden
und stelle die Musterkläger.

An dieser Stelle appellierte sie an die Hundehalter, sich als Musterkläger zu melden, wenn sie
selbst oder Bekannte vom Gesetz besonders hart getroffen werden.

Mit dem
Inkrafttreten
des
Hundegesetze
s am 1. April
2006 sei ein
uralter Streit
der
Menschheit über den Umgang mit den Tieren wieder aufgeblüht.

Wierig fühle sich in die Zeit René Descartes versetzt, der behauptet hatte, Tiere seien belebte
Maschinen, unfähig, Leiden zu empfinden.

Im Gegensatz dazu erinnerte sie an ihren Lieblingsphilosophen Friedrich Nietzsche, der, als er
einmal sah, wie ein Pferd von seinem Kutscher gepeitscht wurde, zu dem Tier ging, ihm die Arme
um den Hals legte und bitterlich weinte. "Dieses Gesetz hält es mit Descartes!" so
Wierig weiter.

Aus der Hirnforschung sei bekannt, dass die Fähigkeit zum Mitgefühl mit Mensch und Tier ein
Zeichen von geistiger Gesundheit sei. Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, wie es um die
geistige Gesundheit der Verfasser und Befürworter dieses Gesetzes bestellt sei.

"Ein weiser Mann hat einmal gesagt", so die engagierte Hunde-Lobbyistin weiter,
"Gedanken werden zu Worten; Worte werden zu Taten; Taten werden zu Charakteren und
Charaktere zu Schicksalen. Die Gedanken und Worte dieses Gesetzes bergen für uns alle ein
schlimmes Schicksal!"
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Und sie versicherte den Hundehaltern, dass sie ganz gewiss nicht gewillt sei, ihr Schicksal in die
Hände von Menschen zu legen, deren geistige Gesundheit zumindest fragwürdig sei.

"In diesem Sinne sind wir hier alle eine große Solidargemeinschaft und ich möchte Sie
bitten, dass wir alle unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Hier und heute ist ein guter
Moment, damit anzufangen!"

Der Hamburger
Bundestagsabgeordnete,
Burkhardt Müller-Sönksen (FDP),
machte deutlich, dass sich das
Hamburger Hundegesetz am
Bundestierschutzgesetz und am
Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland messen lassen
müsse.

Für ihn stelle sich die Frage, ob
Hunde durch dauerhaften Entzug
von Freilauf durch generellen
Leinenzwang ihre normalen
Verhaltensweisen behielten oder
aggressiver würden.

In diesem Zusammenhang
betonte er, dass die Hansestadt in
der Hundefrage zu keiner Zeit ein
Gesetzesdefizit gehabt habe,
sondern ein Vollzugsdefizit, das
letztendlich auch für den
bedauernswerten Tod des kleinen
Volkan aus Wilhelmsburg im Jahr
2000 verantwortlich zu machen sei.

Allein mit Gesetzen könne man
keine Probleme lösen und man könne auch nicht immer wieder Bürger- und Freiheitsrechte für
eine angebliche Sicherheit opfern.

"Ich bin einer von Ihnen und ich freue mich über diese Volksinitiative, die sich nicht vom
Gesetzgeber beeindrucken lässt! Die heutige Veranstaltung ist dazu erst der Anfang."
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Frank Weber, Leiter des Franziskus
Tierheims, bezeichnete das
Hamburger Hundegesetz als
"einzige Katastrophe",
die sich bereits heute in sinkenden
Vermittlungszahlen niederschlage.

Der engagierte Tierschützer
betonte, dass das Gesetz gegen
alle Expertenmeinungen
verabschiedet wurde und die
Bewegungsfreiheit von Hund und
Halter in unerträglicher Weise
einschränke.

"Der Bund gegen den
Missbrauch der Tiere steht voll
dahinter, dass wir ganz massiv
gegen das Gesetz vorgehen",
erklärte Weber und er brachte
seine Befürchtung zum Ausdruck,
dass die Hundehalter die vollen
Konsequenzen des Gesetzes erst
nach dem 1. Januar 2007 zu
spüren bekämen.

"Dann steht der
Ordnungsdienst an jeder Ecke und
wird uns kontrollieren", warnte Weber und erinnerte daran, wie tolerant und weltoffen die
Hansestadt noch vor ein paar Jahren war.

Weber erzählte von einem Obdachlosen, dessen 15 Jahre alter Hund willkürlich beschlagnahmt
wurde, weil er in einem augenscheinlich bedauernswerten Zustand war (Anmerkung der
Redaktion: Welcher Hundemethusalem ist das nicht?).

"Wenn wir gegen das Gesetz verstoßen, besteht die Möglichkeit der
Beschlagnahme!" so Weber weiter. Würde ein Auto beschlagnahmt werden, nur weil der
Halter ein paar Mal falsch geparkt hat - ein Aufschrei würde durch die Republik gehen.

Weber dankte der Hunde-Lobby für ihr einzigartiges Engagement und appellierte an die
Hundehalter, ihre Kräfte zu bündeln und den unbequemen Weg weiter zu verfolgen. "Wir
stehen hinter der Hunde-Lobby und unterstützen sie, wo wir können!"
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Als Vertreter der
Landesvorsitzenden der
Tierschutzpartei, Tina Stenz, 
bezeichnete Sven Rosenthal
das Hamburger Hundegesetz
als "einen Schlag gegen
das
Bundestierschutzgesetz".

Der Senat habe unter dem
Druck der Boulevardpresse
gehandelt und dabei sämtliche
Expertenmeinungen ignoriert.
Um von den Versäumnissen
der zuständigen Behörden
abzulenken, habe man es
vorgezogen, die Hundehalter in
ihren Bürgerrechten
einzuschränken.

Viel Geld werde in die
Ordnungskräfte investiert, das
alle Bürger am Ende bezahlen
müssten. Gelder, die an
anderer Stelle viel dringender
gebraucht würden.

Rosenthal machte deutlich,
dass der so genannte Hundeführerschein eine Mogelpackung sei und verwies in diesem
Zusammenhang auf die neueste - nicht minder populistische - Idee der politisch Verantwortlichen,
den Reptilienführerschein!

Zum Abschluss outete sich Rosenthal, der mit seinen Hunden - wo immer er es für vertretbar hält
- ohne Leinen spazieren geht, als Gesetzesbrecher:

"Dieses Gesetz gehört gebrochen, ehe wir und unsere Hunde daran zerbrechen!"

Dr. Barbara Schöning erinnerte daran,
dass sie als Vertreterin der Hamburger
Tierärztekammer Bürgerschaft und
Senat immer wieder darauf hingewiesen
habe, dass die Einteilung in gefährliche
und ungefährliche Rassen sowie Leinen-
und Maulkorbzwang untauglich seien, um
Zwischenfällen mit Hunden vorzubeugen.

Die Tierärztin betonte, dass die meisten
Unfälle mit Hunden im häuslichen
Umfeld passierten, wo das Gesetz
sowieso nicht greife.

Auch im Interesse des Tierschutzes habe
sie einen freiwilligen Sachkundenachweis
befürwortet, der im Gegenzug durch
Vorteile bei der Hundesteuer belohnt
würde.

Bericht auf www.leinenlos.org 4 von 12



Als Körperschaft des öffentlichen Rechts könne sich die Tierärztekammer zwar nicht aktiv in die
Arbeit der Hunde-Lobby einbringen, den Hundehaltern versprach Schöning aber, die Initiative mit
fachlicher Beratung zu unterstützen.

Und an ihre Kollegen appellierte die engagierte Tierärztin, die Hunde-Lobby, wo immer es
möglich sei, zu unterstützen.

"Der bpt ist keine Körperschaft des
öffentlichen Rechts", schloss sich
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug den
Ausführungen der ehemaligen
Präsidentin der Hamburger
Tierärztekammer an, "wir vertreten
die praktizierenden und nicht die
beamteten Tierärzte!"

Als Vorsitzender des Landesverbands
Hamburg versicherte Fahrenkrug den
Hundehaltern, dass auch der
Bundesverband seine Unterstützung
zugesagt habe, nicht zuletzt auch darum,
weil Hamburg nicht zum Maßstab für
ganz Deutschland werden dürfe.

Michael Weippert, als Fachsprecher für
Tierschutz der Hamburger FDP, forderte
die Hundehalter auf, gerade nicht zum
Gesetzesbrecher zu werden:

"Ich bitte Sie inständig, sich an § 2.2 Bundestierschutzgesetz zu halten und Ihren Hunden
den Auslauf zu gewähren, den sie für ein artgerechtes Leben benötigen!"

Weippert betonte, dass das Hamburger Hundegesetz ein Unrechtsgesetz sei und die Halter sich
gegen ein Landesgesetz wehren müssen, das Bundes- und Verfassungsrecht bricht.
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